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BEKANNTMACHUNGEN DER LANDESBEHÖRDEN

Zehnte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg

Bekanntmachung 
des Ministeriums des Innern und für Kommunales 

Gesch.Z.: 33.347-21 
Vom 5. Mai 2025

I.

Genehmigung

Gemäß § 41 Absatz 3 Nummer 4 des Gesetzes über kommu- 
nale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg)  
genehmige ich als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde nach § 42 
Absatz 5 Satz 1 GKGBbg den mit der mir vorgelegten Zehnten 
Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckver-
bandes Digitale Kommunen Brandenburg erfolgenden Beitritt

-	 der Gemeinden Grünheide (Mark) und Schönefeld sowie
-	 der Städte Jüterbog und Rathenow

zum Zweckverband.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Cottbus erhoben 
werden.

Im Auftrag

Stevener

II.

Die Satzung hat folgenden Wortlaut:

„Zehnte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg

Vom 8. April 2025

Aufgrund des §  18 Satz  1 des Gesetzes über kommunale  
Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 
10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10, S. 77), hat  
die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Digitale Kom-
munen Brandenburg in ihrer 14. Sitzung am 8.  April 2025 
folgende Zehnte Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 
des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg be-
schlossen:

Artikel 1 
Änderungen der Verbandssatzung

Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Digitale Kommu-
nen Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. April 2020 (Amtsblatt für Brandenburg, 2020, Nummer 14, 
Seite 290), zuletzt geändert durch die Neunte Satzung zur Än-
derung der Verbandssatzung in Form einer Neufassung vom 
5.  November 2024 (Amtsblatt für Brandenburg, 2025, Num-
mer 4, Seite 62), wird wie folgt geändert:

1.	 § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2 
Verbandsmitglieder

Verbandsmitglieder sind die nachfolgend genannten Kom-
munen im Sinne des § 1 Absatz 3 GKGBbg (kommunale 
Verbandsmitglieder) sowie weitere Verbandsmitglieder im 
Sinne des § 11 Absatz 1 GKGBbg:

1.	 Amt Bad Wilsnack/Weisen
2.	 Amt Biesenthal-Barnim
3.	 Amt Brieskow-Finkenheerd
4.	 Amt Brück
5.	 Amt Dahme/Mark
6.	 Amt Elsterland
7.	 Amt Friesack
8.	 Amt Gransee und Gemeinden
9.	 Amt Kleine Elster (Niederlausitz)
10.	 Amt Lebus
11.	 Amt Lindow (Mark)
12.	 Amt Nennhausen
13.	 Amt Neustadt (Dosse)
14.	 Amt Neuzelle
15.	 Amt Niemegk
16.	 Amt Peitz/Picnjo
17.	 Amt Rhinow
18.	 Amt Schlaubetal
19.	 Amt Wusterwitz
20.	 Gemeinde Birkenwerder
21.	 Gemeinde Eichwalde
22.	 Gemeinde Fehrbellin
23.	 Gemeinde Glienicke/Nordbahn
24.	 Gemeinde Großbeeren
25.	 Gemeinde Grünheide (Mark)
26.	 Gemeinde Heideblick
27.	 Gemeinde Heidesee
28.	 Gemeinde Kolkwitz
29.	 Gemeinde Löwenberger Land
30.	 Gemeinde Märkische Heide
31.	 Gemeinde Michendorf
32.	 Gemeinde Mühlenbecker Land
33.	 Gemeinde Nuthetal
34.	 Gemeinde Oberkrämer
35.	 Gemeinde Panketal
36.	 Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin
37.	 Gemeinde Schipkau
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38.	 Gemeinde Schöneiche bei Berlin
39.	 Gemeinde Schönefeld
40.	 Gemeinde Schönwalde-Glien
41.	 Gemeinde Schorfheide
42.	 Gemeinde Schwielowsee
43.	 Gemeinde Tauche
44.	 Gemeinde Uckerland
45.	 Gemeinde Woltersdorf
46.	 Gemeinde Wusterhausen/Dosse
47.	 Gemeinde Wustermark
48.	 Gemeinde Zeuthen
49.	 Landeshauptstadt Potsdam
50.	 Landkreis Barnim
51.	 Landkreis Dahme-Spreewald
52.	 Landkreis Elbe-Elster
53.	 Landkreis Havelland
54.	 Landkreis Oberhavel
55.	 Landkreis Oberspreewald-Lausitz
56.	 Landkreis Potsdam-Mittelmark
57.	 Landkreis Prignitz
58.	 Landkreis Spree-Neiße
59.	 Landkreis Teltow-Fläming
60.	 Landkreis Uckermark
61.	 Landkreistag Brandenburg e. V.
62.	 Stadt Altlandsberg
63.	 Stadt Angermünde
64.	 Stadt Bad Belzig
65.	 Stadt Bad Freienwalde (Oder)
66.	 Stadt Beelitz
67.	 Stadt Bernau bei Berlin
68.	 Stadt Brandenburg an der Havel
69.	 Stadt Cottbus/Chóśebuz
70.	 Stadt Doberlug-Kirchhain
71.	 Stadt Eisenhüttenstadt
72.	 Stadt Falkensee
73.	 Stadt Friedland
74.	 Stadt Fürstenberg/Havel
75.	 Stadt Großräschen
76.	 Stadt Guben
77.	 Stadt Hohen Neuendorf
78.	 Stadt Jüterbog
79.	 Stadt Ketzin Havel
80.	 Stadt Königs Wusterhausen
81.	 Stadt Kremmen
82.	 Stadt Kyritz
83.	 Stadt Lauchhammer
84.	 Stadt Luckenwalde
85.	 Stadt Ludwigsfelde
86.	 Stadt Mittenwalde
87.	 Stadt Müncheberg
88.	 Stadt Nauen
89.	 Stadt Neuruppin
90.	 Stadt Oranienburg
91.	 Stadt Premnitz
92.	 Stadt Pritzwalk
93.	 Stadt Rathenow
94.	 Stadt Senftenberg/Zly Komorow
95.	 Stadt Sonnewalde
96.	 Stadt Spremberg/Grodk
97.	 Stadt Strausberg
98.	 Stadt Teltow
99.	 Stadt Velten

100.	 Stadt Vetschau/Spreewald
101.	 Stadt Werder (Havel)
102.	 Stadt Werneuchen
103.	 Stadt Wittenberge
104.	 Stadt Wittstock/Dosse
105.	 Stadt Wriezen
106.	 Stadt Zehdenick
107.	 Stadt Zossen
108.	 Städte- und Gemeindebund Brandenburg e. V.
109.	 Verbandsgemeinde Liebenwerda
110.	 Zweckverband Bauhof TKS

Die Verbandsversammlung kann auf schriftlichen Antrag  
hin die Aufnahme weiterer Verbandsmitglieder in den Zweck-
verband beschließen. Die Aufnahme nicht kommunaler Mit-
glieder im Sinne des § 11 Absatz 1 GKGBbg ist nur möglich, 
wenn sich diese juristische Person zu 100 Prozent in öffent-
licher Hand befindet.“

2.	 § 6 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 6 
Stimmrechte der Verbandsmitglieder

Bei Abstimmungen sowie bei Wahlen und Abwahlen haben 
die Verbandsmitglieder jeweils eine Stimme.“

3.	 § 9 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 2 wird Satz 4 durch folgende neue Sätze 4 
und 5 ersetzt:

„Die jeweilige Einwohnerzahl eines Verbandsmitglie- 
des nach Satz  2 und 3 bestimmt sich nach den vom  
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg fortgeschriebe- 
nen Bevölkerungszahlen zum 30.06. des Vorjahres. Für 
Zweckverbände gilt als Einwohnerzahl die nach Satz 4 
ermittelte Summe der Einwohnerinnen und Einwohner 
aller ihrer kommunalen Verbandsmitglieder.“

b)	 An Absatz 3 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Soweit innerhalb der Wahlzeit nach Satz  1 ein oder 
mehrere weitere Mitglieder des Verbandsausschusses, 
zum Beispiel durch Ausscheiden eines weiteren Mit-
gliedes oder durch Erweiterung der Zahl der weiteren 
Mitglieder, nachgewählt werden, endet deren Wahlzeit 
mit dem Ende der Wahlzeit nach Satz 1.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt für Brandenburg in Kraft.

Cottbus, den 20.04.2025

gez.

Oliver Bölke 
Verbandsvorsteher“
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Zweite Änderung des Mitgliederverzeichnisses 
des Gewässerunterhaltungsverbandes 

„Obere Dahme/Berste“

Bekanntmachung des Ministeriums für Land- und 
Ernährungswirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

Vom 7. Mai 2025

Auf Grund des §  2 Absatz  4 des Gesetzes über die Bildung 
von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 13. März 
1995 (GVBl. I S. 14), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 4. Dezember 2017 (GVBl. I Nr. 28) geändert worden ist, 
hat der Gewässerunterhaltungsverband „Obere Dahme/Berste“ 
dem Ministerium für Land- und Ernährungswirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz als Aufsichtsbehörde am 29. April 2025 
die Zweite Änderung des Mitgliederverzeichnisses des Ge-
wässerunterhaltungsverbandes „Obere Dahme/Berste“, zuletzt 
geändert am 21. August 2023 (ABl. S. 963), angezeigt.

Die Zweite Änderung des Mitgliederverzeichnisses wird nach-
folgend veröffentlicht.

Potsdam, den 7. Mai 2025

Im Auftrag

Dr. Antonia Winterhager 
Referatsleiterin

Zweite Änderung des Mitgliederverzeichnisses 
des Gewässerunterhaltungsverbandes 

„Obere Dahme/Berste“

1.	 Das Mitgliederverzeichnis des Gewässerunterhaltungsver-
bandes „Obere Dahme/Berste“, zuletzt geändert am 21. Au-
gust 2023 (ABl. S. 963) wird wie folgt geändert:

In Ziffer 2 werden nach den Wörtern „Agrargenossenschaft 
Münchehofe e.G.“ ein Leerzeichen und die Wörter „Dieter 
Mennekes Umweltstiftung“ eingefügt.

2.	 Die Änderung gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2025.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Green Wind Energy GmbH, Alt-Moabit 60 a 
in 10555 Berlin (im Folgenden: Antragstellerin) wird die

Genehmigung

nach §  16b Abs.  1 Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) erteilt, die drei bestehenden Windkraftanla- 
gen (WKA)

Bezeichnung Anlagentyp Rechtswert Hochwert
Nr. 6 Vestas V80-2.0 

(V14727)
436.356 5.872.360

Nr. 7 Vestas V80-2.0 
(V14734)

436.527 5.872.080

Nr. 8 Vestas V80-2.0 
(V14729)

436.072 5.872.230

zurückzubauen und drei WKA am Standort 16278 Anger-
münde,

	 WEA 01	 WEA 02	 WEA 03
Gemarkung:	 Crussow	 Crussow	 Neukünkendorf
Flur:	 2	 2	 2
Flurstück:	 58	 60	 303

in dem II. und III. dieser Entscheidung beschriebenen 
Umfang und unter Berücksichtigung der unter IV. ge-
nannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu errichten 
und zu betreiben (Repowering).

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 Abs.  1 Satz  1 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) mit Zu-
lassung einer Abweichung gemäß § 67 BbgBO i. V. m. 
§ 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der Abstandsflächen 
von 148,49 m auf 75,11 m) sowie die Errichtung einer 
Löschwasserzisterne auf dem Grundstück 16278 An- 
germünde, Gemarkung Neukünkendorf, Flur 2, Flur-
stück 217 und

-	 die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gemäß §  9 
i.  V.  m. §  29 Brandenburgisches Denkmalschutz-
gesetz (BbgDSchG).

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Gemäß § 63 Absatz 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb von drei Windkraftanlagen 

in 16278 Angermünde

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Mai 2025

Der Firma Green Wind Energy GmbH, Alt-Moabit 60 a in 
10555 Berlin, wurde die Genehmigung nach § 16b des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf den Grund-
stücken in 16278 Angermünde in der Gemarkung Crussow, 
Flur  2, Flurstücke 58 und 60 sowie in der Gemarkung Neu-
künkendorf, Flur 2, Flurstück 303 drei Windkraftanlagen zu er-
richten und zu betreiben (Az.: G03023).
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Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen. Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 
BImSchG, dass der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung des Widerspruchs gegen eine Zulassung der Wind-
energieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 
50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) nur innerhalb eines Monats nach der Zu-
stellung der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden 
kann.“

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 30. Mai 2025 bis einschließlich 12. Juni 2025 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg 
unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost zu-
gänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zuge- 
stellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I  
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-

lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb von sieben Windkraftanlagen 

in 15374 Müncheberg

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Mai 2025

Der Firma EnBW Windkraftprojekte GmbH, Schelmenwasen-
straße 15 in 70567 Stuttgart, wurde die Genehmigung nach § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf 
den Grundstücken in 15374 Müncheberg in der Gemarkung 
Obersdorf, Flur 7, Flurstücke 15 und 16, Flur 8, Flurstück 76 
sowie in der Gemarkung Trebnitz, Flur 4, Flurstücke 4, 5, 7 und 
14 insgesamt sieben Windkraftanlagen zu errichten und zu be-
treiben (Az.: G07517-W).

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„Entscheidung

1.	 Der Firma EnBW Windkraftprojekte GmbH, Schelmen- 
wasenstraße  15 in 70567  Stuttgart (im Folgenden An-
tragstellerin) wird die

Genehmigung

nach § 4 BImSchG erteilt, sieben Windkraftanlagen (WKA)  
auf den Grundstücken in 15374 Müncheberg

Bezeichnung Gemarkung Flur Flurstück
WKA 01 Obersdorf 7 16
WKA 02 Obersdorf 8 76
WKA 03 Obersdorf 7 15
WKA 04 Trebnitz 4 14
WKA 05 Trebnitz 4 7
WKA 06 Trebnitz 4 5
WKA 07 Trebnitz 4 4
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in dem unter Ziffer  II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Berücksichtigung der un- 
ter Ziffer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen 
zu errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach § 72 Abs. 1 Satz 1 Branden- 
burgische Bauordnung (BbgBO) für die sieben WKA 
mit Zulassung einer Abweichung gemäß § 67 BbgBO  
i. V. m. § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der Abstands-
flächen von 138,76 m auf 69,41 m). Die Baugenehmi- 
gung umfasst auch die Errichtung von zwei  Lösch- 
wasserzisternen mit jeweils 100 m3 Fassungsvermögen 
auf den Grundstücken in der Gemarkung Obersdorf, 
Flur 7, Flurstücke 14 und 16.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den Bescheid Nr. 30.075.00/17/1.6.2V/T13 des Landes-
amtes für Umwelt vom 01.08.2018 in Gestalt dieses Wider-
spruchsbescheides kann innerhalb eines Monats nach Zu- 
stellung dieses Widerspruchsbescheides Klage beim Oberver-
waltungsgericht Berlin Brandenburg in Berlin erhoben werden.

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung der 
Windkraftanlagen hat keine aufschiebende Wirkung. Der An-
trag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
der Anfechtungsklage gegen die Zulassung der Windkraftan-
lagen nach §  80 Abs.  5 Satz  1 Verwaltungsgerichtsordnung 
kann nur innerhalb eines Monats nach Zustellung der Zu-
lassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit 
Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Entscheidung wird in der Zeit vom 30. Mai 2025 bis ein-
schließlich 12.  Juni 2025 über das länderübergreifende zen-
trale UVP-Internetportal unter https://www.uvp-verbund.de/ 
zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Klagefrist von den 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim Landesamt 

für Umwelt, Referat S4 - Rechtsangelegenheiten schriftlich 
oder elektronisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung dieses Widerspruchsbescheides Klage bei dem Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin er-
hoben werden.

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung der 
Windkraftanlagen hat keine aufschiebende Wirkung. Der An-
trag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
der Anfechtungsklage gegen die Zulassung der Windkraft-
anlagen nach §  80 Absatz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung kann nur innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Branden-
burg mit Sitz in Berlin gestellt und begründet werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Service

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb von fünf Windkraftanlagen 

in 16307 Tantow und 16307 Mescherin

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Mai 2025

Der Firma Windpark Damitzow GmbH & Co. KG, Stephani-
torsbollwerk 3 in 28217 Bremen, wurde die Genehmigung nach 
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, 
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auf den Grundstücken in 16307 Mescherin in der Gemarkung 
Radekow, Flur  1, Flurstücke 350 und 81 und in 16307  Tan-
tow in der Gemarkung Damitzow, Flur  1, Flurstücke 175, 2 
und 179 fünf Windkraftanlagen zu errichten und zu betreiben  
(Az.: G05819-W).

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Windpark Damitzow GmbH & Co. KG (im 
Folgenden: Antragstellerin), Stephanitorsbollwerk 3 in 
28217 Bremen wird die

Genehmigung 

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)  
erteilt, fünf WKA auf den Grundstücken in 16307 Tantow 
und Mescherin

Bezeichung WEA 1 WEA 2 WEA 3 WEA 4 WEA 5 
Gemarkung Radekow Radekow Damitzow Damitzow Damitzow 
Flur 1 1 1 1 1 
Flurstück 350 81 175 2 179 

in dem unter II. und III. dieser Entscheidung beschrie- 
benen Umfang und unter Einhaltung der unter IV. ge-
nannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu errichten 
und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach § 13 BImSchG folgende 
Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 Abs.  1 Satz  1 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) für die 
fünf  WKA mit Zulassung einer Abweichung gemäß 
§ 67 BbgBO i. V. m. § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung 
der Abstandsflächen) von 102,76 m auf 69,39 m,

-	 die Ersetzung des gemeindlichen Einvernehmens 
nach § 71 Abs. 1 BbgBO

-	 die Ausnahmegenehmigung gemäß §  9 Bundesfern-
straßengesetz (FStrG) vom Anbauverbot für die An-
bindung an die Bundesstraße B 113, Abs. 040, km 1,118 
in Stationierungsrichtung rechts,

-	 die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis gemäß § 9 Bran- 
denburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG haben Widerspruch und Klage 
eines Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an 

Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine auf-
schiebende Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats 
nach seiner Erhebung zu begründen. Des Weiteren gilt gemäß 
§ 63 Abs. 2 BImSchG, dass der Antrag auf Anordnung der auf-
schiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfechtungs-
klage gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und 
begründet werden kann.“

Das Vorhaben unterlag den Bestimmungen nach § 6 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

In der Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
ist über alle rechtzeitig vorgetragenen Einwendungen ent-
schieden worden.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 30. Mai 2025 bis einschließlich 12. Juni 2025 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg 
unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost zu-
gänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid den 
Einwendern und auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als zugestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid 
und seine Begründung bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, beim 
Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle Ost 
schriftlich oder elektronisch angefordert werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
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Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen 

in 16356 Werneuchen

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Mai 2025

Der Firma Prokon Regenerative Energie eG, Kirchhof-
straße 3 in 25524 Itzehoe, wurde die Genehmigung nach § 4 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, auf 
den Grundstücken in 16356 Werneuchen in der Gemarkung 
Krummensee, Flur  1, Flurstücke 58 und 66 zwei Windkraft- 
anlagen zu errichten und zu betreiben (Az.: G02924).

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Prokon Regenerative Energie eG (im Folgen-
den: Antragsteller), Kirchhofstraße  3 in 25524 Itzehoe 
wird die

Genehmigung

nach § 4 i. V. m. § 19 Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) erteilt, zwei  Windkraftanlagen (WKA) am 
Standort 16356 Werneuchen:

Bezeichnung	 Gemarkung	 Flur	 Flurstück
WEA 12	 Krummensee	 1	 58
WEA 13	 Krummensee	 1	 66

in dem unter Ziffer II. und III. dieser Entscheidung be-
schriebenen Umfang und unter Berücksichtigung der 
unter IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen 
(NB) zu errichten und zu betreiben.

2.	 Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung umfasst 
nach § 13 BImSchG folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 Abs.  1 Satz  1 der 
Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) mit der  
Zulassung der beantragten Abweichung (Reduzierung 
der Abstandsflächentiefe von 116,51 m auf 81,10 m) 
gemäß §  67 Abs.  1 BbgBO von der Vorschrift des 
§  6 Abs.  9 BbgBO, einschließlich der Errichtung 
von einer Löschwasserzisterne (Volumen 100 m3) in 
16356 Werneuchen, Gemarkung Krummensee, Flur 3,  
Flurstück 102.

-	 die zeitweilige Umwandlung von Wald gemäß §  8 
Abs.  1 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg 
(LWaldG) in die Nutzungsart als Zuwegung für WKA 
und

-	 die Zustimmung (Anzeigenbestätigung) für einen 
Erdaufschluss zur Baugrundverbesserung (Rüttel-
stopfsäulen) gemäß §  49 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und §  56 des Brandenburgischen Wasser-
gesetzes (BbgWG) (Nr. ST-S IV-Ka-80641-24).

3.	 Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen.

VIII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Gemäß § 63 Abs. 1 BImSchG hat der Widerspruch eines Drit-
ten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Abs. 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windkraftanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Abs. 5 

innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.  Mai 2017 (BGBl.  I S.  1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I  
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost
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Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung der Zulassung beim Ober-
verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in Berlin ge-
stellt und begründet werden kann.“

Das Vorhaben unterlag den Bestimmungen nach § 6 des Wind-
energieflächenbedarfsgesetzes.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 30. Mai 2025 bis einschließlich 12. Juni 2025 
auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt Brandenburg 
unter https://lfu.brandenburg.de/info/genehmigungen-ost zu-
gänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlagen an 
Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 
Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.  Mai 2017 (BGBl.  I S.  1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I  
Nr. 355)

Errichtung und Betrieb 
einer Notstromversorgung mit Dieselmotoranlagen 

für das Rechenzentrum DC2 - 
Data Center Campus Lübbenau 
in 03222 Lübbenau/Spreewald

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Mai 2025

Die Firma Data Block II GmbH, Berliner Chaussee  13 in 
16559  Liebenwalde OT Kreuzbruch beantragt die Geneh- 
migung nach §  4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG), auf dem Grundstück in 03222 Lübbenau, An der 
Kraftwerkstraße 24 in der Gemarkung Groß-Klessow, Flur 1, 
Flurstücke 343 und 634 eine Anlage zur Notstromversorgung 
mit Dieselmotoranlagen für das Rechenzentrum DC2 - Data 
Center Campus Lübbenau zu errichten und zu betreiben.

Für das Vorhaben besteht die Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung.

Das Vorhaben umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den 
Betrieb einer Netzersatzstromanlage zur unterbrechungsfreien 
Stromversorgung des Rechenzentrums im Fall eines Strom-
ausfalls mit insgesamt 72 Notstromdieselmotoranlagen für 
sechs Module (M31-M36) der sechs eigenständigen Gebäude 
des Rechenzentrums. Jedes Modul wird mit zwölf Data Hall 
Generatoren und zwölf Dieseltanks sowie zwölf Harnstofftanks 
ausgestattet. Die Gesamtfeuerungswärmeleistung der Anlage 
wird 571 MW betragen.

Es handelt sich dabei um eine Anlage der Nummer  1.1 GE 
des Anhangs 1 der Verordnung über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) sowie um ein Vorhaben nach Num-
mer 1.1.1 X der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG).

Von der Antragstellerin ist gemäß §  8a BImSchG eine Zu-
lassung vorzeitigen Beginns für Errichtungsarbeiten von drei 
der sechs Module (M31-M33) beantragt worden.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist im August 2026 vorgesehen.

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Ost
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Auslegung

Der Genehmigungsantrag sowie die dazugehörigen erforder-
lichen Unterlagen und die bereits im Genehmigungsverfahren 
vorliegenden abschließenden Stellungnahmen werden einen 
Monat vom 4. Juni 2025 bis einschließlich 3. Juli 2025 über 
das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal unter 
https://www.uvp-verbund.de/ jederzeit und für jedermann zu-
gänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Die veröffentlichten Unterlagen enthalten unter anderem eine 
Anlagen- und Betriebsbeschreibung, Untersuchungen zur Prü-
fung der Umweltverträglichkeit, insbesondere Angaben zu Im-
missionen wie Schall und Luftschadstoffen, Auswirkungen auf 
FFH-Gebiete sowie einen Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorhaben können während der Ein-
wendungsfrist vom 4. Juni 2025 bis einschließlich 4. August 
2025 unter Angabe der Vorhaben-ID Süd-G10224 schriftlich 
oder elektronisch beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungs-
verfahrensstelle Süd, Postfach 60 10 61 in 14410  Potsdam 
erhoben werden. Mit Ablauf dieser Frist sind für das Ge-
nehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Für elektronische Einwendungen kann ein Einwendungsportal 
unter Angabe der oben genannten Vorhaben-ID verwendet wer-
den unter: https://lfu.brandenburg.de/einwendungen.

Erörterungstermin

Soweit gegenüber dem Vorhaben form- und fristgerecht Ein-
wendungen erhoben werden, entscheidet die Genehmigungs-
behörde nach Ablauf der Einwendungsfrist nach Ermessen, 
ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird. Findet aufgrund 
dieser Entscheidung kein Erörterungstermin statt, so wird dies 
nochmals gesondert öffentlich bekannt gemacht. Gehen keine 
form- und fristgerechten Einwendungen ein, entfällt der Er-
örterungstermin.

Der Erörterungstermin ist vorgesehen für den 3.  September 
2025 um 10 Uhr im Kleinen Saal, Stadt Lübbenau/Spree-
wald, Kirchplatz 1, 03222 Lübbenau/Spreewald.

Dieser Termin dient dazu, die rechtzeitig gegen das Vorhaben 
erhobenen Einwendungen zu erörtern, soweit dies für die 
Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von Bedeutung 
sein kann. Dazu wird denjenigen, die Einwendungen erhoben 
haben, Gelegenheit gegeben, ihre Einwendungen gegenüber 
der Genehmigungsbehörde und dem Antragsteller zu erläutern. 
Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen wer-
den, wird der Erörterungstermin an den folgenden Werktagen 
fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die form- und 
fristgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des 
Antragstellers oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert werden.

Hinweise

Eine Eingangsbestätigung auf die schriftlich oder per E-Mail 
erhobenen Einwendungen wird nicht vorgenommen. Bei Ver-
wendung des Einwendungsportals erfolgt eine automatische 
Eingangsbestätigung.

Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fach-
behörden, deren Aufgabenbereich berührt wird, bekannt zu 
geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und  
Anschrift vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, 
wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Geneh- 
migungsverfahrens nicht erforderlich sind.

Eine gesonderte Einladung zum Erörterungstermin erfolgt nicht.  
Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle Süd

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage 

am Standort 19339 Plattenburg OT Bendelin

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Mai 2025

Der Firma Windenergie Wenger-Rosenau GmbH & Co. KG, 
Dorfstraße 53 in 16816 Nietwerder, wurde die Genehmigung 
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nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) er- 
teilt, in der Gemarkung Bendelin, Flur 3, Flurstück 141 eine Wind-
energieanlage zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Windenergie Wenger-Rosenau GmbH & Co. 
KG (im Folgenden: Antragstellerin), Dorfstraße  53 in 
16816 Nietwerder, wird die

Genehmigung

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, eine Windenergieanlage (WEA) vom Typ VESTAS 
V162-5,6 MW am Standort 19339 Plattenburg, Gemar- 
kung Bendelin, Flur 3, Flurstück 141, mit den folgenden 
Koordinaten (UTM ETRS89 Zone 33):

Rechtswert Hochwert
33.309.138 5.867.170

in dem unter den Ziffern II. und III. dieser Entscheidung 
beschriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter 
Ziffer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu 
errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG ins-
besondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 der Brandenbur- 
gischen Bauordnung (BbgBO) mit der Zulassung 
einer Abweichung gemäß § 67 BbgBO von den Fest-
setzungen des § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der 
Abstandsfläche auf die Projektionsfläche des Rotors 
bzw. einen Radius von 81,10 m),

3.	 Für diese Entscheidung werden eine Verwaltungsgebühr 
sowie Auslagen in einem separaten Gebührenbescheid 
festgesetzt.

VII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 29. Mai 2025 bis einschließlich 11. Juni 2025 
über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal unter 
https://www.uvp-verbund.de/ zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West
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Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage 

am Standort 19339 Plattenburg OT Bendelin

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Mai 2025

Der Firma Energieanlage OPR Sieben GmbH & Co. KG, Dorf-
straße 53 in 16816 Nietwerder, wurde die Genehmigung nach 
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, 
in der Gemarkung Bendelin, Flur 3, Flurstück 16 eine Wind-
energieanlage zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Energieanlage OPR Sieben GmbH & Co. 
KG (im Folgenden: Antragstellerin), Dorfstraße  53 in 
16816 Nietwerder, wird die

Genehmigung 

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, eine Windenergieanlage (WEA) vom Typ VESTAS  
V162-5,6 MW am Standort 19339 Plattenburg, Gemar- 
kung Bendelin, Flur  3, Flurstück  16, mit den folgenden 
Koordinaten (UTM ETRS89 Zone 33):

Rechtswert Hochwert
33.309.565 5.867.410

in dem unter den Ziffern II. und III. dieser Entscheidung 
beschriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter 
Ziffer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu 
errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG ins-
besondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 der Brandenbur- 
gischen Bauordnung (BbgBO) mit der Zulassung 
einer Abweichung gemäß § 67 BbgBO von den Fest-
setzungen des § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der 
Abstandsfläche auf die Projektionsfläche des Rotors 
bzw. einen Radius von 81,10 m),

3.	 Für diese Entscheidung werden eine Verwaltungsgebühr 
sowie Auslagen in einem separaten Gebührenbescheid 
festgesetzt.

VII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 29. Mai 2025 bis einschließlich 11. Juni 2025 
über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal unter 
https://www.uvp-verbund.de/ zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I  
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)
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Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage 

am Standort 19339 Plattenburg OT Bendelin

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Mai 2025

Der Firma Energieanlage OPR Acht GmbH & Co. KG, Dorf-
straße 53 in 16816 Nietwerder, wurde die Genehmigung nach 
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, 
in der Gemarkung Bendelin, Flur 3, Flurstück 20 eine Wind-
energieanlage zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Energieanlage OPR Acht GmbH & Co. KG (im 
Folgenden: Antragstellerin), Dorfstraße 53 in 16816 Niet- 
werder, wird die

Genehmigung 

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, eine Windenergieanlage (WEA) vom Typ VESTAS  
V162-5,6 MW am Standort 19339 Plattenburg, Gemar- 
kung Bendelin, Flur  3, Flurstück  20, mit den folgenden 
Koordinaten (UTM ETRS89 Zone 33):

Rechtswert Hochwert
33.309.826 5.867.905

in dem unter den Ziffern II. und III. dieser Entscheidung 
beschriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter 
Ziffer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu 
errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG ins-
besondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 der Brandenbur- 
gischen Bauordnung (BbgBO) mit der Zulassung 
einer Abweichung gemäß § 67 BbgBO von den Fest-
setzungen des § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der 
Abstandsfläche auf die Projektionsfläche des Rotors 
bzw. einen Radius von 81,10 m),

3.	 Für diese Entscheidung werden eine Verwaltungsgebühr 
sowie Auslagen in einem separaten Gebührenbescheid 
festgesetzt.

VII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 29. Mai 2025 bis einschließlich 11. Juni 2025 
über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal unter 
https://www.uvp-verbund.de/ zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West



399Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 22 vom 28. Mai 2025

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG insbe- 
sondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 der Brandenbur- 
gischen Bauordnung (BbgBO) mit der Zulassung 
einer Abweichung gemäß § 67 BbgBO von den Fest-
setzungen des § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der 
Abstandsfläche auf die Projektionsfläche des Rotors 
bzw. einen Radius von 81,10 m),

-	 die Genehmigung zur zeitweiligen Umwandlung von 
Wald in eine andere Nutzungsart gemäß § 8 Absatz 1 
Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) für 
die unter II. näher aufgeführten und beschriebenen 
Grundstücke

3.	 Für diese Entscheidung werden eine Verwaltungsgebühr 
sowie Auslagen in einem separaten Gebührenbescheid 
festgesetzt.

VII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie 
ein Berichtigungsbescheid werden in der Zeit vom 29.  Mai 
2025 bis einschließlich 11.  Juni 2025 über das länderüber-
greifende zentrale UVP-Internetportal unter https://www.uvp-
verbund.de/ zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage 

am Standort 19339 Plattenburg OT Söllenthin

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Mai 2025

Der Firma Energieanlage OPR Neun GmbH & Co. KG, Dorf-
straße 53 in 16816 Nietwerder, wurde die Genehmigung nach 
§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, 
in der Gemarkung Söllenthin, Flur 3, Flurstück 151 eine Wind-
energieanlage zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Energieanlage OPR Neun GmbH & Co. 
KG (im Folgenden: Antragstellerin), Dorfstraße  53 in 
16816 Nietwerder, wird die

Genehmigung 

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, eine Windenergieanlage (WEA) vom Typ VESTAS  
V162-5,6 MW am Standort 19339 Plattenburg, Gemar- 
kung Söllenthin, Flur 3, Flurstück 151, mit den folgenden 
Koordinaten (UTM ETRS89 Zone 33):

Rechtswert Hochwert
33.309.615 5.868.235

in dem unter den Ziffern II. und III. dieser Entscheidung 
beschriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter 
Ziffer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu 
errichten und zu betreiben.
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mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

Genehmigung 

nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erteilt, eine Windenergieanlage (WEA) vom Typ VESTAS  
V162-5,6 MW am Standort 19339 Plattenburg, Gemar- 
kung Netzow, Flur 3, Flurstück 52, mit den folgenden Ko-
ordinaten (UTM ETRS89 Zone 33):

Rechtswert Hochwert
33.309.339 5.867.829

in dem unter den Ziffern II. und III. dieser Entscheidung 
beschriebenen Umfang und unter Einhaltung der unter 
Ziffer IV. genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen zu 
errichten und zu betreiben.

2.	 Die Genehmigung umfasst nach §  13 BImSchG ins-
besondere folgende Entscheidungen:

-	 die Baugenehmigung nach §  72 der Brandenbur- 
gischen Bauordnung (BbgBO) mit der Zulassung 
einer Abweichung gemäß § 67 BbgBO von den Fest-
setzungen des § 6 Abs. 5 BbgBO (Reduzierung der 
Abstandsfläche auf die Projektionsfläche des Rotors 
bzw. einen Radius von 81,10 m),

3.	 Für diese Entscheidung werden eine Verwaltungsgebühr 
sowie Auslagen in einem separaten Gebührenbescheid 
festgesetzt.

VII.	 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit Sitz 
in Potsdam erhoben werden.“

Das Vorhaben unterlag einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid aufgeführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung

Die Genehmigung nach Bundes-Immissionsschutzgesetz wird 
in der Zeit vom 29. Mai 2025 bis einschließlich 11. Juni 2025 
über das länderübergreifende zentrale UVP-Internetportal unter 
https://www.uvp-verbund.de/ zugänglich gemacht.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, eine leicht zu erreichende 
Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben haben, 
als zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landesamt für Umwelt mit 
Sitz in Potsdam erhoben werden.

Genehmigung zum Vorhaben 
Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage 

am Standort 19339 Plattenburg OT Netzow

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt 
Vom 27. Mai 2025

Der Firma Windpark Zichtow GmbH & Co. KG, Dorfstraße 53 
in 16816 Nietwerder, wurde die Genehmigung nach §  4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) erteilt, in der 
Gemarkung Netzow, Flur  3, Flurstück  52 eine Windenergie-
anlage zu errichten und zu betreiben.

Die Genehmigungsentscheidung und die Rechtsbehelfsbeleh- 
rung lauten:

„I.	 Entscheidung

1.	 Der Firma Windpark Zichtow GmbH & Co. KG (im Fol-
genden: Antragstellerin), Dorfstraße 53 in 16816 Niet-
werder, wird die
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Gemäß §  63 Absatz  1 BImSchG hat der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung einer Windkraftanlage an Land mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. Der Widerspruch ist binnen eines Monats nach seiner 
Erhebung zu begründen.

Des Weiteren gilt gemäß § 63 Absatz 2 BImSchG, dass der An-
trag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Wider-
spruchs gegen eine Zulassung der Windenergieanlage an Land 
mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Ab-
satz  5 Satz  1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur 
innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Zulassung 
beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit Sitz in 
Berlin gestellt und begründet werden kann.

Rechtsgrundlagen

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch  
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähn-
liche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in  
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige An-
lagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 355)

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 
9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 
1992 (BGBl.  I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)

Erstattung der Fahrgeldausfälle 
nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch 

- Festsetzung des Prozentsatzes für die Erstattung 
der Fahrgeldausfälle im Nahverkehr -

Bekanntmachung 
des Landesamtes für Soziales und Versorgung 

Vom 14. Mai 2025

Auf Grund des §  231 Absatz  4 Satz  1 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen - (Artikel  1 des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen - Bun- 
desteilhabegesetz - vom 23. Dezember 2016, BGBl.  I S. 3234) 
wird bekannt gemacht:

Der Prozentsatz im Sinne des § 231 Absatz 1 des Neunten Bu-
ches Sozialgesetzbuch für die Erstattung der Fahrgeldausfälle 
im öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg be-
trägt für das Kalenderjahr 2024

2,57.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18.  März 2021 (BGBl.  I 
S.  540), zuletzt geändert durch Artikel  10 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323)

Landesamt für Umwelt 
Abteilung Technischer Umweltschutz 1 

Genehmigungsverfahrensstelle West

BEKANNTMACHUNGEN DER GERICHTE

Zwangsversteigerungssachen

Für alle nachstehend veröffentlichten Zwangsversteigerungs- 
sachen gilt Folgendes:

Ist ein Recht in dem genannten Grundbuch nicht vermerkt 
oder wird ein Recht später als der Versteigerungsvermerk ein-
getragen, so muss der Berechtigte dieses Recht spätestens im 
Termin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten an-
melden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der An-
tragsteller bzw. Gläubiger widerspricht. Das Recht wird sonst 
bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt 
und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch 
des Gläubigers und den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit 
die Anmeldung oder die erforderliche Glaubhaftmachung eines 
Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin er-

folgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberück-
sichtigt.

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine 
genaue Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung 
aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden Rechtsver-
folgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. 
Der Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der 
Geschäftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungs-
gegenstandes oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs 
entgegensteht, wird aufgefordert, die Aufhebung oder einst-
weilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das 
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Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten 
Gegenstandes.

Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Terminsbestimmung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
17.07.2025

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Frankfurt (Oder)

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

Frankfurt (Oder) Flur 28,
Flurstück 35

Unland,
Schulstraße

357 12466,
BV lfd.
Nr. 11

Lage: Schulstraße, 15230 Frankfurt (Oder)
Nutzung: unbebaut

Verkehrswert:  30.500,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 17.01.2022 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 108/21

Terminsbestimmung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
24.07.2025

10:00 Uhr 302,
Sitzungssaal

Amtsgericht
Frankfurt (Oder),
Müllroser Chaussee 55,
15236 Frankfurt (Oder)

öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Wendisch Rietz

lfd.
Nr.

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart
und Lage

m2 Blatt

1 Wendisch 
Rietz

Flur 7,
Flurstück 168/11

Waldfläche,
Im Wald

10.595 555,
BV lfd.
Nr. 3

2 Wendisch 
Rietz

Flur 7,
Flurstück 168/12

Gebäude- und  
Freifläche,  
Waldfläche,  
Im Wald 1

11.103 555,
BV lfd.
Nr. 4

Lfd. Nr. 1
Lage: Im Wald 1, 15864 Wendisch Rietz
Nutzung: Erholungs- und Wochenendgrundstück

Verkehrswert:  74.000,00 EUR

Lfd. Nr. 2
Lage: Im Wald 1, 15864 Wendisch Rietz
Nutzung: Erholungs- und Wochenendgrundstück

Verkehrswert:  700.000,00 EUR

Der Versteigerungsvermerk ist am 19.12.2019 in das Grund-
buch eingetragen worden.
Az.: 3 K 108/19

Aufgebotssachen

Amtsgericht Fürstenwalde/Spree
Abteilung für Zivilsachen des Amtsgerichts Fürstenwalde/Spree

26 II 4/25

Aufgebot

Herr Hans-Jürgen Dahlisch, Theodor-Fontane-Straße 5 a, 
15848  Tauche OT Kossenblatt hat den Antrag auf Kraftlos-
erklärung einer abhandengekommenen Urkunde bei Gericht 
eingereicht.

Es handelt sich um den Grundschuldbrief, Gruppe 03, Brief-
nummer 00611578, über die im Grundbuch des Amtsgerichts 
Fürstenwalde/Spree, Gemarkung Kossenblatt, Blatt 425, in Ab-
teilung III Nr. 1 eingetragene Grundschuld zu 127.822,97 EUR 
mit 15 vom Hundert Jahreszinsen.

Eingetragener Berechtigter:
BHW Bausparkasse Aktiengesellschaft Bausparkasse für den 
öffentlichen Dienst
Hameln

Der Inhaber des Grundschuldbriefs wird aufgefordert, seine 
Rechte spätestens bis zu dem 05.09.2025 vor dem Amtsgericht 
Fürstenwalde/Spree, Eisenbahnstraße  8, 15517 Fürstenwalde/
Spree, Az.: 26 II 4/25 anzumelden und die Urkunde vorzulegen, 
da ansonsten die Kraftloserklärung des Briefes erfolgen wird.

Fürstenwalde/Spree, 05.05.2025

Sonstige Sachen

26 II 6/24

Ausschließungsbeschluss

Der Grundschuldbrief, Gruppe 02, Briefnummer 16960798, 
über die im Grundbuch des Amtsgerichts Fürstenwalde/Spree, 
Gemarkung Fürstenwalde/Spree, Blatt 1587, in Abteilung  III 
Nr. 1 eingetragene Grundschuld zu 12.000,00 EUR mit 15 % 
Zinsen, vollstreckbar nach § 800 ZPO, wird für kraftlos erklärt.

Fürstenwalde/Spree, 12.05.2025
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